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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes und 
anderer Vorschriften 

A. Zielsetzung 

Mit dem Entwurf soll die vom Bundeskanzler in seiner Regierungs-
erklärung vom 18. März 1987 angekündigte Erweiterung der Lei-
stungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz entsprechend der 
Koalitionsvereinbarung vom 15. März 1989 verwirklicht werden. 

B. Lösung 

Der Bezug von Erziehungsgeld und der Erziehungsurlaub werden 
für die nach dem 30. Juni 1989 geborenen Kinder um drei Monate 
auf fünfzehn Monate und für die nach dem 30. Juni 1990 gebore-
nen Kinder um weitere drei Monate auf achtzehn Monate verlän-
gert. 

C. Alternativen 

keine 

D. Kosten 

Die Kosten für die stufenweise Verlängerung des Erziehungsgeld-
bezuges belaufen sich unter der Voraussetzung, daß die Zahl der 
Geburten etwa der Zahl des Jahres 1988 entspricht, auf: 

1990 	430 Mio. DM 
1991 	1 100 Mio. DM 
1992 	1 800 Mio. DM. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

121 (312) — 280 00 — Er 4/89 
Bonn, den 5. Juni 1989 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes und anderer Vorschrif-
ten mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit. 

Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 12. Mai 1989 als besonders eilbedürftig 
zugeleitet worden. 

Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung 
der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich 
nachgereicht. 

Kohl 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundeserziehungsgeldgesetzes und 
anderer Vorschriften 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Bundeserziehungsgeldgesetz vom 6. Dezem-
ber 1985 (BGBl. I S. 2154), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 10 des Gesetzes vom 14. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2602), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte „nach dem 
31. Dezember 1985 geborenen" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Anspruch auf Erziehungsgeld hat 
auch, 

wer, ohne eine der Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 Nr. 1 zu erfüllen, 

1. von seinem im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes ansässigen Arbeitgeber oder Dienst-
herrn zur vorübergehenden Dienstleistung 
in ein Gebiet außerhalb dieses Geltungsbe-
reiches entsandt, abgeordnet, versetzt oder 
kommandiert ist, 

2. als Bediensteter der Deutschen Bundes-
bahn, der Deutschen Bundespost oder der 
Bundesfinanzverwaltung in einem der Bun-
desrepublik Deutschland benachbarten 
Staat beschäftigt ist, 

3. Versorgungsbezüge nach beamten- oder 
soldatenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder eine Versorgungsrente 
von einer Zusatzversorgungsanstalt für Ar-
beitnehmer des öffentlichen Dienstes erhält, 
oder 

4. Entwicklungshelfer im Sinne des § 1 des 
Entwicklungshelfer-Gesetzes ist. 

Dies gilt auch für den Ehegatten einer hiernach 
berechtigten Person, wenn die Ehegatten in 
einem Haushalt leben." 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 2 
Nicht volle Erwerbstätigkeit 

(1) Der Antragsteller übt keine volle Erwerbstä-
tigkeit aus, wenn 

1. die wöchentliche Arbeitszeit 19 Stunden nicht 
übersteigt, 

2. bei einer Beschäftigung, die nicht die Beitrags-
pflicht nach dem Arbeitsförderungsgesetz be- 

gründet, die durch Gesetz oder auf Grund ei-
nes Gesetzes festgelegte Mindestdauer einer 
Teilzeitbeschäftigung nicht überschritten 
wird. 

(2) Einer vollen Erwerbstätigkeit stehen 
gleich: 

1. der Bezug von Arbeitslosengeld, 

2. der Bezug von Krankengeld, Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld und 
Unterhaltsgeld, wenn der Bemessung dieser 
Leistung ein Arbeitsentgelt für eine Beschäfti-
gung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 
mehr als 19 Stunden oder ein entsprechendes 
Arbeitseinkommen zugrunde liegt. 

(3) Während des Bezuges von Arbeitslosengeld 
wird Erziehungsgeld gewährt, wenn dem Arbeit-
nehmer nach der Geburt eines Kindes aus einem 
Grund gekündigt worden ist, den er nicht zu ver-
treten hat, die Kündigung nach § 9 des Mutter-
schutzgesetzes oder § 18 zulässig war und der 
Wegfall des Erziehungsgeldes für ihn eine unbil-
lige Härte bedeuten würde. 

(4) Während des Bezugs von Erziehungsgeld 
wird der Anspruch auf Arbeitslosenhilfe nicht da-
durch ausgeschlossen, daß der Arbeitnehmer we-
gen der Betreuung und Erziehung eines Kindes 
die Voraussetzungen des § 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 des Arbeitsförderungsgesetzes nicht erfüllt; 
insoweit ist § 136 Abs. 2 Satz 2 des Arbeitsförde-
rungsgesetzes nicht anzuwenden." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Erziehungsgeld wird vom Tag der Ge-
burt bis zur Vollendung des zwölften Lebens-
monats gewährt. Für Kinder, die nach dem 
30. Juni 1989 geboren werden, wird Erzie-
hungsgeld bis zur Vollendung des fünfzehnten 
Lebensmonats, für Kinder, die nach dem 
30. Juni 1990 geboren werden, bis zur Vollen-
dung des achtzehnten Lebensmonats ge-
währt. " 

b) In Absatz 2 wird das Wo rt  „zwei" durch das 
Wort  „sechs" ersetzt. 

4. § 5 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Auszuzahlende Beträge sind auf Deutsche Mark 
zu runden, und zwar unter 50 Deutsche Pfennige 
nach unten, sonst nach oben." 
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5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird der Punkt am Ende von Num-
mer 3 durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 4 angefügt: 

„4. die Beträge, die in dem nach Absatz 1 oder 
4 maßgeblichen Kalenderjahr wie Sonder-
ausgaben nach § 10 e des Einkommensteu-
ergesetzes berücksichtigt worden sind, so-
weit sie die Summe der positiven Ein-
künfte, die der Berechtigte und sein nicht 
dauernd von ihm getrennt lebender Ehe-
gatte in diesem Jahr aus Vermietung und 
Verpachtung hatten, nicht übersteigen." 

b) In Absatz 4 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 
eingefügt: 

„Hierbei ist Absatz 3 entsprechend anzuwen-
den. " 

6. In § 8 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 an-
gefügt: 

„(3) Leistungen, die außerhalb des Geltungsbe-
reiches dieses Gesetzes in Anspruch genommen 
werden und dem Erziehungsgeld oder dem Mut-
terschaftsgeld vergleichbar sind, schließen Erzie-
hungsgeld aus. " 

7. In § 10 Abs. 1 werden die Sätze 2 und 3 gestri-
chen. 

8. In § 11 wird Satz 2 gestrichen. 

9. In § 15 Abs. 2 Satz 2 wird folgender Halbsatz an-
gefügt: 

„oder wegen eines anderen Kindes Erziehungsur-
laub in Anspruch genommen wird. " 

10. § 16 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Stirbt das Kind während des Erziehungsurlaubs, 
endet dieser spätestens drei Wochen nach dem 
Tod des Kindes." 

11. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Kündigung durch den 
Erziehungsurlaubsberechtigten 

Der Erziehungsurlaubsberechtigte kann das 
Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzli-
chen oder vereinbarten Kündigungsfrist zum 
Ende des Erziehungsurlaubs kündigen." 

Artikel 2 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 34 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 68 Abs. 3 werden die Worte „bei derjenigen 
des Absatzes 2 gilt außerdem § 112 Abs. 2 Satz 1 
zweiter Halbsatz entsprechend" durch die Worte 
„bei derjenigen des Absatzes 2 gilt außerdem § 112 
Abs. 2 Satz 2 entsprechend" ersetzt. 

2. In § 86 Abs. 2 Satz 1 letzter Halbsatz werden die 
Worte „§ 112 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz" durch 
die Worte „§ 112 Abs. 2 Satz 2" ersetzt. 

3. In § 107 wird folgender Satz angefügt: 

„Nummer 5 Buchstabe c gilt nicht für Zeiten, in 
denen der Arbeitslose die Voraussetzungen für ei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld erfüllt." 

4. § 112 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird der letzte Halbsatz gestrichen. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Zeiten, in denen der Arbeitslose Erziehungs-
geld bezogen oder nur wegen der Berücksichti-
gung von Einkommen nicht bezogen hat, sowie 
Zeiten einer stufenweisen Wiedereingliederung 
in das Erwerbsleben nach § 74 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch bleiben außer Betracht, 
soweit wegen der Betreuung oder Erziehung ei-
nes Kindes oder wegen der Wiedereingliede-
rung das auf die Arbeitsstunde entfallende Ar-
beitsentgelt oder nicht nur vorübergehend die 
tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
gemindert war."  

c) In Satz 4 wird die Verweisung auf Satz 2 durch 
die Verweisung auf Satz 3 ersetzt. In Satz 5 wird 
die Verweisung auf Satz 3 durch die Verwei-
sung auf Satz 4 ersetzt. 

5. In § 117 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte „§ 112 
Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz und Satz 2 gilt ent-
sprechend" durch die Worte „§ 112 Abs. 2 Satz 2 
und 3 gilt entsprechend" ersetzt. 

Artikel 3 

Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 

1. § 125b des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Februar 
1985 (BGBl. I S. 462), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S....), wird 
wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „achtzehn" durch das 
Wort „vierundzwanzig" ersetzt. 

b) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„Für die Berechnung des Zeitraums der Verzö-
gerung sind die Fristen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
und 2 des Bundeserziehungsgeldgesetzes sowie 
nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes zu-
grunde zu legen."  

2. In § 6 Abs. 2 Satz 5 des Gesetzes über die Gewäh-
rung einer jährlichen Sonderzuwendung vom 
23. Mai 1975 (BGBl. I S. 1173), das zuletzt durch 
§ 33 des Bundeserziehungsgeldgesetzes vom 
6. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2154) geändert wor-
den ist, werden nach dem Wo rt  „Erziehungsur-
laub " die Worte „bis zur Vollendung des zwölften 
Lebensmonats des Kindes" eingefügt. 
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3. Die Erziehungsurlaubsverordnung vom 17. De-
zember 1985 (BGBl. I S. 2322) wird wie folgt geän-
dert: 

a) In § 1 Abs. 2 Satz 2 werden nach Streichung des 
Punktes die Worte „oder wegen eines anderen 
Kindes Erziehungsurlaub in Anspruch genom-
men wird. " angefügt. 

b) In § 2 Abs. 4 erhält Satz 1 folgende Fassung: 

„Stirbt das Kind während des Erziehungsur-
laubs, endet dieser spätestens drei Wochen nach 
dem Tod des Kindes." 

Artikel 4 

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf Artikel 3 Nr. 3 beruhenden Teile der dort 
genannten Verordnung können aufgrund der Er-
mächtigung des § 80 Nr. 2 des Bundesbeamtengeset-
zes in Verbindung mit § 46 des Deutschen Richterge-
setzes in Verbindung mit dieser Vorschrift durch Ver-
ordnung geändert werden. 

Artikel 5 

Neufassung 

Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit kann den Wortlaut des Bundeserzie -

hungsgeldgesetzes in der vom 1. Juli 1989 geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 6 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Ber-
lin. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der in Absatz 2 
und 3 genannten Bestimmungen am 1. Juli 1989 in 
Kraft. 

(2) Artikel 1 Nr. 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1989 in Kraft. 

(3) Artikel 2 Nr. 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1988 in Kraft, soweit er Zeiten der Betreuung oder 
Erziehung eines Kindes bet rifft. 
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Begründung 

I. Allgemeines 

Mit Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub soll es 
Eltern ermöglicht oder erleichtert werden, ihre Kinder 
in der für die spätere Entwicklung entscheidenden 
ersten Lebensphase selbst zu betreuen. Seit dem 
Inkrafttreten des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
(BErzGG) am 1. Januar 1986 haben etwa 2 Millionen 
Eltern Erziehungsgeld erhalten. 97 % der Eltern neh-
men diese familienpolitische Leistung in Anspruch. 
Die meisten erwerbstätigen Mütter nehmen Erzie-
hungsurlaub. Die Bundesregierung sieht darin eine 
Bestätigung, wie notwendig Erziehungsgeld und Er-
ziehungsurlaub sind. 

Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungserklärung 
vom 18. März 1987 eine Erweiterung der Leistungen 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz angekündigt. 
Sie soll jetzt verwirklicht werden. Der Bezug von Er-
ziehungsgeld und der Erziehungsurlaub werden für 
die nach dem 30. Juni 1989 geborenen Kinder um drei 
Monate und für die nach dem 30. Juni 1990 gebore-
nen Kinder um weitere drei Monate verlängert. Dann 
können Mütter und Väter die Leistungen des Bundes-
erziehungsgeldgesetzes bis zum 18. Lebensmonat ih-
rer Kinder in Anspruch nehmen. 

Damit werden die Leistungen für Familien weiter aus-
gebaut. Dieser Ausbau verbessert nicht nur die Ein-
kommenssituation junger Familien weiter, sondern ist 
auch ein wichtiger Schritt zur Vereinbarkeit von Er-
werbstätigkeit und Familientätigkeit. 

Mit der Verlängerung werden einige Änderungen 
klarstellender und redaktioneller Art verbunden. Ent-
sprechend einem Vorschlag des Bundesrates zum 
Dritten Gesetz zur Änderung des Rechtsbereini-
gungsgesetzes, dem die Bundesregierung zuge-
stimmt hat, soll außerdem die Regelung für Teilzeitar-
beit während des Erziehungsgeldbezugs vereinfacht 
und die Obergrenze auf 19 Wochenstunden festgelegt 
werden. 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Unter der Voraussetzung, daß die Zahl der Geburten 
etwa der des Jahres 1988 entspricht, werden sich die 
Ausgaben des Bundes, die sich aus der stufenweisen 
Verlängerung des Erziehungsgeldbezuges ergeben, 
folgendermaßen entwickeln: 
1990 	430 Mio. DM 
1991 	1 100 Mio. DM 
1992 	1 800 Mio. DM. 

Die Mehrausgaben werden bei der Fortschreibung 
der mehrjährigen Finanzplanung berücksichtigt. 

Auswirkungen auf die Einzelpreise oder auf das Preis-
niveau sind nicht zu erwarten. 

III. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 Buchstabe a 

Die Streichung erfolgt, da dieser Satzteil gegen-
standslos geworden ist. 

Zu Nummer 1 Buchstabe b 

Die bisherige Verweisung auf das Bundeskindergeld-
gesetz wird durch eine ausdrückliche Regelung er-
setzt. 

Zu Nummer 2 

Absatz 1 legt im einzelnen fest, wann eine nicht volle 
Erwerbstätigkeit, die den Anspruch auf Erziehungs-
geld nicht ausschließt, vorliegt. 

Bis Ende 1987 war die während des Erziehungsgeld-
bezugs zulässige Teilzeitarbeit an die Grenze für eine 
kurzzeitige Beschäftigung im Sinne von § 102 des Ar-
beitsförderungsgesetzes (AFG) gekoppelt. Als das 
Bundeserziehungsgeldgesetz in Kraft trat, lag diese 
Grenze bei unter 19 Stunden. Ab 1988 wurde die 
Grenze für kurzzeitige Beschäftigung nach § 102 AFG 
auf unter 18 Stunden heruntergesetzt. Gleichzeitig 
wurde aber durch § 2 Abs. 1 Satz 2 die Möglichkeit 
eröffnet, wie bisher eine Beschäftigung unter 19 Stun-
den erziehungsgeldunschädlich auszuüben. Aller-
dings wurde diese Vorschrift nur als Übergangsrege-
lung ausgestaltet und bis zum 31. Dezember 1988 be-
fristet. 

Die Regelung in Absatz 1 Nr. 1 soll die Übergangsre-
gelung ablösen. Unabhängig von der jeweils gelten-
den Definition der kurzzeitigen Beschäftigung im Ar-
beitsförderungsgesetz wird festgelegt, daß eine Be-
schäftigung bis zu 19 Stunden erziehungsgeldun-
schädlich ist. Damit wird die Zeit, für die neben dem 
Erziehungsgeldbezug eine Teilzeitbeschäftigung zu-
lässig ist, festgeschrieben. Insbesondere für Alleiner-
ziehende ist diese Möglichkeit der Vereinbarkeit von 
Familienarbeit und Erwerbstätigkeit von großer Be-
deutung. 

Absatz 2 schließt den Bezug von Erziehungsgeld aus, 
soweit der Antragsteller eine der genannten Lohner-
satzleistungen bezieht. Jeder Bezug von Arbeitslosen-
geld bleibt einer vollen Erwerbstätigkeit gleichge-
stellt, so daß grundsätzlich während des Bezugs von 
Arbeitslosengeld Erziehungsgeld nicht gezahlt wird. 
Dies entspricht der Regelung des § 15 Abs. 5, wonach 
neben dem Erziehungsgeldbezug eine Teilzeitbe-
schäftigung bei einem anderen Arbeitgeber grund- 
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sätzlich nicht zulässig ist. Während der Schwanger-
schaft und des Erziehungsurlaubs besteht ein umfas-
sender Kündigungsschutz für das bisherige Arbeits-
verhältnis ebenso wie für ein Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnis, so daß im Normalfall Arbeitslosigkeit nicht 
eintreten kann. 

Durch Absatz 3 wird eine Härteklausel für den Fa ll , 
daß einem Empfänger von Erziehungsgeld ausnahms-
weise gekündigt worden ist, eingeführt. Danach kann 
Erziehungsgeld neben dem Bezug von Arbeitslosen-
geld gezahlt werden, wenn der Arbeitgeber ein Teil-
zeitbeschäftigungsverhältnis zulässig, d. h. mit Zu-
stimmung der Gewerbeaufsicht, gekündigt, der Ar-
beitnehmer die Kündigung nicht selbst zu vertreten 
hat — z. B. dann, wenn der Bet rieb in Konkurs gegan-
gen ist — und der Wegfall des Erziehungsgeldes für 
den Arbeitnehmer eine unbil lige Härte darstellen 
würde. Dies wäre z. B. dann der Fall, wenn der Arbeit-
nehmer ohne den Bezug von Erziehungsgeld für sei-
nen und den Unterhalt des Kindes nicht mehr selbst 
aufkommen könnte. 

Zu Nummer 3 Buchstabe a 

Mit dieser Bestimmung wird der Bezug von Erzie-
hungsgeld stufenweise von 12 auf 15 Monate für die 
nach dem 30. Juni 1989 geborenen Kinder und auf 
18 Monate für die nach dem 30. Juni 1990 geborenen 
Kinder verlängert. 

Zu Nummer 3 Buchstabe b 

Die rückwirkende Zahlung von Erziehungsgeld wird 
— wie beim Kindergeld — auf sechs Monate ausge-
dehnt. 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Rundungsregelung für nicht 
volle DM-Beträge. 

Zu Nummer 5 Buchstabe a 

Diese Regelung stellt klar, daß die Ablösung des § 7 b 
EStG durch § 10 e EStG bei der einkommensabhängi-
gen Minderung des Erziehungsgeldes nicht zu Nach-
teilen für die Berechtigten führen soll. 

Zu Nummer 5 Buchstabe b 

Mit dieser Vorschrift findet die Regelung des § 6 
Abs. 3, wonach Einkommen der Erziehungsgeldemp-
fängerin nicht berücksichtigt wird, wenn sie während 
des Erziehungsgeldbezugs ab dem siebten Lebens-
monat des Kindes nicht erwerbstätig ist, auch in Fällen 
entsprechende Anwendung, in denen das Einkom-
men des Kalenderjahres, in dem der siebte Lebens-
monat des Kindes beginnt, nach § 6 Abs. 4 zugrunde 
zu legen ist. 

Zu Nummer 6 

Die Vorschrift regelt das Verhältnis zu den im Ausland 
gezahlten Leistungen, die dem Erziehungsgeld oder 
dem Mutterschaftsgeld vergleichbar sind, wie z. B. 
das Karenzgeld in Österreich. 

Zu Nummern 7 und 8  

Die Streichung ist zweckmäßig, weil die Vorschriften 
gegenstandslos geworden sind. 

Zu Nummer 9 

Durch die Regelung soll sichergestellt werden, daß 
der für ein Kind in Anspruch genommene Erziehungs-
urlaub bei der Geburt eines weiteren Kindes nicht 
nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 unterbrochen wird. 

Zu Nummer 10 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 11 

Die Vorschrift regelt die Kündigung durch den Arbeit-
nehmer neu. Nach geltendem Recht ist die Kündi-
gungsfrist bei Kündigung zum Ende des Erziehungs-
urlaubs auf einen Monat verkürzt. Diese Verkürzung 
längerer vertraglicher oder tarifvertraglicher Rege-
lungen hat nachteilige Folgen für bef ristet eingestellte 
Ersatzkräfte und erschwert die Personalplanung der 
Arbeitgeber. Nach der Neuregelung können Ersatz-
kräfte in vielen Fällen eher als bisher einen unbefri-
steten Vertrag erhalten. Durch die Verlängerung des 
Erziehungsurlaubs ist es den Erziehungsurlaubsbe-
rechtigten auch zuzumuten, ihre Entscheidung über 
eine Kündigung nicht erst kurz vor Ablauf des Erzie-
hungsurlaubs zu treffen. 

Zu Artikel 2 

Die Änderungen des Arbeitsförderungsgesetzes erge-
ben sich aus dem Zusammenhang mit Artikel 1 Nr. 2 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und 3). 

Zu Nummern 1, 2 und 5 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 4 
dieses Artikels. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 1 
Nr. 2 (§ 2 Abs. 3 BErzGG). Die Vorschrift bestimmt, 
daß Zeiten des Bezugs von Erziehungsgeld, für die der 
Arbeitslose auch Arbeitslosengeld bezogen hat, kei- 
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nen neuen Anspruch auf Arbeitslosengeld begrün-
den. 

Zu Nummer 4 Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 4 
Buchstabe b. Die Regelung des § 112 Abs. 2 Satz 1 
letzter Halbsatz wird in § 112 Abs. 2 Satz 2 übernom-
men und daher gestrichen. 

Zu Nummer 4 Buchstabe b 

Die Änderung soll sicherstellen, daß eine die Beitrags-
pflicht nach dem Arbeitsförderungsgesetz begrün-
dende Teilzeitbeschäftigung, während der der Arbeit-
nehmer Erziehungsgeld bezogen oder nur wegen der 
Berücksichtigung von Einkommen nicht bezogen hat, 
die Höhe des Arbeitslosengeldes nicht mindert, wenn 
die wöchentliche Arbeitszeit gegenüber der Zeit vor 
der Geburt gemindert ist. 

War die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit lediglich vorübergehend gemindert, ergeben sich 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Bemessung 
des Arbeitslosengeldes (§ 112 Abs. 4 Nr. 3 AFG). Eine 
besondere Regelung für diesen Fall ist daher nicht 
erforderlich. 

Zu Nummer 4 Buchstabe c 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 4 
Buchstabe b. 

Zu Artikel 3 

Zu Nummer 1 

Durch ein Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften, dessen Entwurf sich z. Z. in der parlamenta-
rischen Beratung befindet (BT-Drucksache 11/2218), 
soll ein § 125b in das Beamtenrechtsrahmengesetz 
(BRRG) eingefügt werden, mit dem Nachteile bei der 
Einstellung in den öffentlichen Dienst, die sich für 
eine Frau infolge der Geburt eines Kindes ergeben 
haben, ausgeglichen werden sollen. 

Der in § 125b Satz 4 BRRG festgelegten Frist für die 
Berechnung des Verzögerungszeitraumes liegt die 
Dauer des Erziehungsurlaubs zugrunde. Die Vor-
schrift wird an die nunmehr vorgesehene Dauer des 
Erziehungsurlaubs angepaßt. Die Formulierung ist 
nunmehr bewußt so gefaßt, daß sie die jeweilige 
Dauer des Erziehungsurlaubs berücksichtigt. 

Die Bewerbungsfrist in § 125b Satz 1 BRRG wird in 
Anlehnung an die Vorschriften des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes in einem Schritt auf 24 Monate verlän-
gert. 

Zu Nummer 2 

Die Änderung geht davon aus, daß die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Verlängerung der Dauer des Erzie-
hungsurlaubs nicht auch zu entsprechenden Verbes-
serungen bei der Gewährung der jährlichen Sonder-
zuwendung führen soll. Sie dient außerdem einer An-
näherung an bestehende tarifvertragliche Regelun-
gen für den Bereich der Angestellten und Arbeiter im 
Dienst des Bundes, der Länder, der Gemeinden 
usw. 

Zu Nummer 3 

Die Änderungen in § 1 Abs. 2 Satz 2 und § 2 Abs. 4 
Satz 1 der Erziehungsurlaubsverordnung entspre-
chen den Änderungen in § 15 Abs. 2 Satz 2 und § 16 
Abs. 4 Satz 1 BErzGG (Artikel 1 Nr. 11 und 12). 

Zu Artikel 4 

Die Vorschrift ermöglicht die Rückkehr zum einheitli-
chen Verordnungsrang, indem die durch dieses Ge-
setz geänderten Teile der Erziehungsurlaubsverord-
nung künftig wieder durch Verordnung geändert 
werden können. 

Zu Artikel 5 

Die Vorschrift regelt die Bekanntmachung der Neu-
fassung des Bundeserziehungsgeldgesetzes. 

Zu Artikel 6 

Die Vorschrift enthält die übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 7 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 

Die Regelung des Absatzes 2 soll mit Wirkung vom 
1. Januar 1989 in Kraft treten, weil zu diesem Zeit-
punkt die bis dahin geltende Übergangsregelung des 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BErzGG außer Kraft getreten ist. 

Die Regelung des Absatzes 3 dient der Gleichbehand-
lung. Für die Arbeitnehmer, die bereits nach der 
Übergangsvorschrift des § 2 Abs. 1 Satz 2 BErzGG 
während des Erziehungsgeldbezugs beitragspflichtig 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz beschäftigt waren, 
sollen die gleichen Regelungen gelten wie für die 
Arbeitnehmer, die nach der Neuregelung während 
des Erziehungsgeldbezugs beitragspflichtig beschäf-
tigt sind. 


